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Betreff: 

 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 10 "Hermannstraße" 

Einleitung eines Zielabweichungsverfahrens 

 

 

Beschlussvorschlag:    

 

 

Der Auschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Einleitung des Zielabweichungsverfahrens für die 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Hermannstarße zu beschließen. Die 

Verwaltung wird beauftragt einen Antrag auf Zielabweichung gem § 10 Abs. 6 Landespla-

nungsgesetz bei der oberen Landesplanungsbehörde zu stellen.       

 

 

 

 

  

TOP 5



10. Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 06.12.2018

zu Drucksachennummer: 18/403 (16/365) 

 

 

Erläuterungen  

 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.01.2017 die Aufstellungsbeschlüsse für den Bebau-

ungsplan „Hermannstraße“ (Nr. 13/9) und die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes im 

Bereich des Bebauungsplanes „Hermannstraße“ (Nr. 13/9) beschlossen.  

Ziel der Planung ist es, eine Wohnbaufläche auszuweisen und die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine im nördlichen Stadtgebiet erforderliche Kindertagesstätte zu schaffen. Des 

Weiteren wird mit der Planung das Ziel verfolgt, den Hochwasserschutz zu verbessern und 

den Freiraum unter anderem durch eine Renaturierung des Ellerbaches aufzuwerten. 

Der regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe sieht für die Fläche einen regionalen 

Grünzug, ein Vorranggebiet Ressourcenschutz Grundwasserschutz/ Regionaler Biotopverbund, 

ein Vorranggebiet Grundwasserschutz, ein Vorranggebiet regionale Biotopverbund und ein 

Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild vor. Aufgrund dieser Festsetzungen 

im Regionalplan ist gemäß eingeholter landesplanerischer Stellungnahme vom 13.04.2018 ein 

Zielabweichungsverfahren erforderlich. 

Mit dem Zielabweichungsverfahren soll dargelegt werden, dass die vorgesehene Planung 

(Wohnbaufläche, Kindertagesstätte, Renaturierung des Ellerbachs, Grünfläche entlang des 

Ellerbachs, Verbesserung des Hochwasserschutzes) mit den gesetzten Zielen der Regionalpla-

nung zu vereinbaren ist. 

Grundsätzlich wurde in der landesplanerischen Stellungnahme bereits der unteren Wasserbe-

hörde mitgeteilt, dass die beabsichtigte Bebauung keinen Konflikt zum im Verfahren befindli-

chen Trinkwasserschutzgebiet darstellt. Hinsichtlich des Hochwasserschutzes stellt die untere 

Wasserbehörde fest, dass der bestehende Deich lediglich den Schutz bezogen auf eine land-

wirtschaftliche Fläche erfüllt und technisch veraltet ist. Die dem Ausschuss bereits vorgestell-

te Hochwasserschutzplanung (Geländemodellierungen mit flachen Böschungen und Verwal-

lungen) wurde mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord abgestimmt. 

Auch die untere Naturschutzbehörde teilte mit, dass das Plangebiet aktuell nicht die Anforde-

rungen an eine naturgerechte Aue und Biotopverbindungsstrukturen erfüllt. Die vorgesehene 

Planung mit der Grünfläche entlang des Ellerbachs und dessen Renaturierung weisen jedoch in 

die richtige Richtung, um diese Anforderungen zu erfüllen. Des Weiteren wird gemäß landes-

planerischer Stellungnahme durch die Grünfläche und deren fußläufige Anbindung an das 

Wohngebiet dem Bedürfnis der Bevölkerung nach einer naturnahen Erholungsfläche in Woh-

nungsnähe Rechnung getragen.  

Diese positiven Stellungnahmen zeigen bereits auf, dass die vorgesehene Planung eine Ver-

besserung hinsichtlich der festgesetzten Ziele herbeiführen kann. 

Um das Verfahren weiter führen zu können ist es formell erforderlich das Zielabweichungsver-

fahren durchzuführen. Nach Einreichung der erforderlichen Gutachten und Planungen prüft die 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord die Planung hinsichtlich deren Vereinbarkeit mit 

den oben aufgeführten Zielen der Raumordnung.  

Bei Erteilung des positiven Zielabweichungsbescheids wird die Verwaltung das vom Stadtrat 

beschlossene Regelverfahren mit Umweltbericht fortführen und die frühzeitige Beteiligung der 

Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplanaufstellung vorbereiten. 
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